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Kaderrichtlinien Eistanz in Bayern 
 

(Stand Mai 2024) 

 

Basic Novice (Verweildauer max. 1 Jahr) 

 

Eistanzpaare, die in der Gruppe Basic Novice mindestens einmal entweder bei den Bayerischen  

Nachwuchs-Meisterschaften, den Bayerischen Jugend-Meisterschaften, an anerkannten Deutschen  

Kadernachweiswettbewerben oder ISU gelisteten Wettbewerben, eine Gesamtpunktzahl von 38 

Punkten erreicht haben.  

 

Intermediate Novice (Verweildauer max. 2 Jahre) 

 

Eistanzpaare, die in der Gruppe Intermediate Novice mindestens einmal bei den Bayerischen  

Nachwuchsmeisterschaften, Bayerischen Meisterschaften, an anerkannten Deutschen  

Kadernachweiswettbewerben, Deutschen Nachwuchsmeisterschaften, DEU-Pokal oder ISU 

gelisteten Wettbewerben, eine Gesamtpunktzahl von 58 Punkten (1. Jahr); eine Gesamtpunktzahl 

von 65 Punkten (2. Jahr) erreicht haben. 

 

Advanced Novice  

 

Eistanzpaare, die in der Gruppe Advanced Novice mindestens einmal bei den Bayerischen  

Meisterschaften, an anerkannten Deutschen Kadernachweiswettbewerben, Deutschen  

Nachwuchsmeisterschaften, DEU-Pokal oder ISU gelisteten Wettbewerben, eine Punktzahl von 85 

Punkten (1. Jahr); eine Gesamtpunktzahl von 90 Punkten (ab 2. Jahr) erreicht haben. 

 

Junioren  

 

Eistanzpaare, die in der Gruppe Junioren mindestens einmal bei den Bayerischen Meisterschaften, 

an Deutschen Meisterschaften oder ISU gelisteten Wettbewerben, eine Punktzahl von 100 Punkten 

erreicht haben. 

 

Hinweis:  

bei Partnerwechsel bleibt für 1 Jahr der erreichte Kaderstatus bestehen und der/die neue Partner/in 

wird in die gleiche Kaderstufe aufgenommen.  

 

Solo Eistanzen 

 

SportlerInnen Solo Eistanz/Partnersuchend können maximal zwei (2) Saisonen im Verbandskader 

verweilen. Sollte in dieser Zeit ein(e) PartnerIn gefunden werden und entsprechende 

Leistungsnachweise erbracht werden, ist eine nahtloser Wechsel in den Eistanzkader vorgesehen. 

 

Landeskaderprüfungen 
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Für den Kadererhalt ist die Teilnahme an der jährlichen BEV Athletik Überprüfung, BEV Off-Ice 

Prüfung für den Bereich Tanz und Components und Landeskadersichtung auf dem Eis Pflicht.  

(gem. Richtlinien für Landeskader der DEU; Links auf der Webseite des BEV) 

 

Ebenso ist ein monatlich geführter Trainingsnachweis (Formular auf der Webseite des BEV) 

spätestens bis zum 10. des Folgemonats an die Landestrainerin zu senden. 
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